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§18
Sonstige Entscheidungen der 

Rechtspflegeorgane

Vorläufige Einstellungen der Verfahren 
durch das Untersuchungsorgan gemäß § 143 
Ziff. 2 StPO, den Staatsanwalt gemäß § 150 
Ziffern 2 bis 4 StPO und das Gericht gemäß 
§§ 189 Abs. 1, 247 StPO sowie die Umwand
lung einer eintragungspflichtigen vorläufi
gen Einstellung des Verfahrens durch den 
Staatsanwalt gemäß § 152 Ziffern 1 bis 3 
StPO und das Gericht gemäß §§ 189 Abs. 2 
Ziffern 1 bis 3, 249 Ziffern 1 bis 3 StPO sind 
einzutragen.

§19
Entmündigungen

Entmündigungen und deren Aufhebung 
sind einzutragen.

§20
Suchvermerke und Steckbriefnachrichten

(1) Suchvermerke und Steckbriefnach
richten der Staatsanwaltschaft, Suchver
merke der Untersuchungsorgane, des Straf
vollzuges und der zuständigen Organe des 
Ministeriums für Nationale Verteidigung 
sind im Strafregister einzutragen.

(2) Die Eintragungsfrist für Suchver
merke und Steckbriefnachrichten beträgt 
5 Jahre, es sei denn, der Aufenthaltsort des 
Gesuchten wird vor diesem Zeitpunkt be
kannt.

Kapitel III 
Mitteilungen an das Strafregister

§21
Mitteilungspflicht

(1) Jede eintragungspflichtige Entschei
dung ist dem Strafregister und dem für den 
Wohnsitz des Betroffenen zuständigen 
Volkspolizeikreisamt durch das Rechts
pflegeorgan mitzuteilen, das die Entschei
dung getroffen hat. Die Mitteilung hat die 
vollständige Entscheidung der Rechtspflege
organe zu umfassen.

Anmerkung: Zur Benachrichtigung des 
Strafregisters von gerichtlichen Entschei
dungen gegen ausländische Staatsbürger 
vgl. die RV des Ministers der Justiz 
Nr. 13/73 vom 27. 6.1973 (Dul В 2-13/73).

(2) Die Verwirklichung von Maßnahmen 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit hat 
das hierfür gemäß § 339 StPO zuständige 
Organ mitzuteilen.

(3) Eintragungspflichtige Tatsachen, die 
Wehrpflichtige betreffen, sind auch dem 
zuständigen Wehrkreiskommando mitzutei
len.

§22
Form und Frist der Mitteilung

(1) Eintragungspflichtige Entscheidun
gen sind dem Strafregister innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen nach Eintritt der

Rechtskraft mitzuteilen. Sonstige Entschei
dungen entsprechend § 18 dieses Gesetzes 
sowie andere eintragungspflichtige Tat
sachen sind innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen nach ihrem Erlaß oder nach ih
rem Eintritt mitzuteilen.

(2) Die Mitteilungen an das Strafregister 
sind formgebunden und müssen die voll
ständigen Personalien des Betroffenen, die 
genaue Bezeichnung des Organs, das die 
Entscheidung getroffen hat, sowie den Tag 
des Erlasses und der Rechtskraft der Ent
scheidung oder des Eintritts der anderen 
eintragungspflichtigen Tatsache enthalten.

(3) Bei der nachträglichen Bildung einer 
Hauptstrafe sind dem Strafregister auch die 
der Hauptstrafe zugrunde liegenden rechts
kräftigen Urteile mitzuteilen.

§23
Ergänzende Mitteilungen

Wird einem auskunftsberechtigten Or
gan bekannt, daß dem Strafregister ein
tragungspflichtige Tatsachen nicht mitge
teilt wurden oder die Eintragung im 
Strafregister aus einem anderen Grunde 
unvollständig oder unrichtig ist, hat das 
Organ dem Strafregister die eintragungs
pflichtigen Tatsachen vollständig und rich
tig mitzuteilen.


